
Im folgenden werden Elemente beschrieben, die im Verlauf einer Begutachtung in der Regel 

durchgeführt werden. Die Begutachtung ist ein Prozess, der unterschiedlich verlaufen kann. Je nach 

Fragestellung und Situation können bestimmte Elemente wegfallen, andere wiederum hinzugefügt 

werden. Die an der Begutachtung Beteiligten werden über die geplanten Schritte informiert.

• Annahme des Gutachtens. Sichtung der Akten.

• Kontaktaufnahme mit den Eltern. Einzelgespräche mit beiden Elternteilen. Information zur 

 Begutachtung.

• Untersuchung des Kindes/der Kinder. Gespräche und Testpsychologie.

• Einholen von  Angaben weiterer Bezugspersonen.

• Interaktionsbeobachtung des Kindes/der Kinder mit den Elternteilen/Bezugspersonen.

• Weitere Gespräche mit den Beteiligten.

• Abschlussgespräch oder Abschlusstelefonat, letzte Anmerkungen.

• Niederschrift und Versand an den Auftraggeber.

Ablauf einer Begutachtung im Familienrecht
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